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BETREFFZugang zu amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 
Bundes (IFG) beim Deutschen Bundestag (BT)

HIER Vermittlung bei Anfrage „Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen 
Bundestag (TAB) - Aktenplan“ [#32904]

BEZUG Mein Schreiben vom 24. Oktober 2018

Sehr geehrt█████████,

nach  Abschluss  meiner  Prüfung  möchte  ich  Ihnen  nunmehr  das  Ergebnis meiner 
Prüfung mitteilen.

Gegen  die  Bearbeitung  Ihres  Antrages  durch  den  Deutschen  Bundestag  bestehen 
keine  Bedenken.Insbesondere  verstößt die  Vorgabe,  die  weitere  Bearbeitung  von 
der Benennung einer zustellfähigen Anschrift abhängig zu machen, nicht gegen das 
IFG.

Mit der Eingangsbestätigung vom 22. August 2018wurden Sie vom Deutschen Bun-
destagdarauf hingewiesen, dass zur abschließendenBearbeitung IhresAntrags die 
Übermittlung einer postalischenAnschrift oder DE-Mail-Adresse benötigt und ande-
renfalls davonausgegangenwürde, dass Sie IhrenAntrag nicht weiter verfolgen.
Darüber hinaus erfolgte der Hinweis, dass das Büro für Technikfolgen-Abschätzung 
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SEITE 2VON 2 beim Deutschen Bundestag(TAB) keine Organisationseinheitdes Deutschen Bun-
destages ist.

Wenneinrechtsmittelfähiger Bescheid zu erstellen ist, dessen Bekanntgabe mit Blick 
auf Widerspruchs- und Klagefristen nachvollziehbar sein muss, weil

- die Auskunft gebührenpflichtig ist, 
- Belange Dritter betroffen sind oder
- eine Auskunftserteilung zu verweigern bzw. zu beschränkenist, etwa weil ein 

Ausnahmegrund vorliegt,

sind regelmäßig die Feststellung der Identität des Antragstellersund eine zustellfähi-
ge Anschrift zur  Sicherstellung  eines  ordnungsgemäßen  Verfahrens für  die  weitere 
Bearbeitung erforderlich.

Das TAB ist keine Organisationseinheit des Deutschen Bundestages.Der von Ihnen 
begehrte Aktenplan liegt dort nicht vor. Ihr Antrag wäre mithin mit einem rechtsmittel-
fähigen Bescheid abzulehnen. 

Ich gehe davon aus, dass Sie das Vermittlungsverfahren damit als beendet ansehen 
und beabsichtige, den Vorgang zu meinen Akten zu nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

███
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